
Abschied 
vom Normal-
: arbeitsverhältnis? 

n".N.G"':~.~'~ :~. Neue Beschäftigungsformen und 
it~~~i'~~,:;'>, Brüche in der Erwerbsbiographie1 

, . Von Felix Welti 

',~""Der 68. peutsche Juristentag (DJT) 
F:r'.I~ld";"~''''~''':·vom 21. bis 24. Sept~mber 2010 in 

.' Berlin hat sich unter dem Titel ."Ab
.: 'schied vom Normalarbeitsverhältnis?" 

,', damit befasst, welche sozial- und ar
, .. ,':, beitsrechtlichen Regelungen sich im 

I'p.r",·..,,;~,..' ?' Hinblick auf neue Beschäftigungsfor-
',,>',':i: men und Diskontinuität von Erwerbs

"', biographien . empfehlen. G~undlage 11,:': war ein Gutachten von Waltermann2
, 

in dem dieser für einen gesetzlichen 
"""""'C~':r'··". ',,' ,:,' Mindestlohn, die Einschränkung der 

,:':' Leiharbeit, die Abschaffung der ge
""'l.~'~:'''';''''':·'' ringfügigen Beschäftigung und eine 

.... ,.,.: Rentenversicherungspflicht für Selbst-
ständige plädiert hat. Die arbeits- und 
sozialrechtliche Abteilung des DJT ist 
diesen Vorschlägen mit deutlicher 
Mehrheit gefolgt. Dieser Beitrag dis-

':,' kutiert ergänzend Anforderungen an 
, ,:, . das Sozialrecht durch veränderte Le

bensläufe. 

',,; . i. Einführung 

~., Arbeits- und Sozialrecht sind Ergeb
: 'nisse, immer mehr auch Voraussetzun

': : gen der industrialisierten, von Er
. wetbsarbeit geprägten Gesellschaft. In 

::- ihnen kondensieren und mit ihnen 
"::' verfestigen sich normative Annahmen 
': über die typische Arbeits- und Lebens-
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weise und den typischen LebenslauP 
als "Normalarbeitsverhältnis" im Ar
beitsrecht; dem ein "Normal(ver-)si
cherungsverlauf( im Sozialrecht zur 
Seite gestellt werden kann. Diese wer
den konstituiert durch langjährige Be
schäftigung in versicherungspflichti
ger, für,' den Lebensunterhalt aus
kömmlicher Vollzeitarbeit. 

Was dem nicht entspricht, ist nicht 
verboten, wird aber vielfach' als aty
pisch und prekär wahrgenommen, 
weil weniger Inldusion in Betrieb und 
Beruf und weniger Sicherheit von Sta
tus und Einkommen erreicht werden. 
Exemplarisch hierfür ist die Normali
tätsflktion in § 154 Abs. 3 SGB VI, die 
für eine Standardrente 45 Entgelt
punkte voraussetzt, also 45 Jahre..versi
cherungspflichtige Arbeit zum Durch
schnittsverdienst der Versicherten oder 
- mit den Erziehungszeiten für zwei 
Kinder - 39 Jahre. . 

Die Normalitätsannahme liegt dem So
zialrecht zugrunde, muss aber reflek
tiert werden und flexibel gemacht wer
den. So schreibt Hans F. Zacher zur 
Funktion der ·Normalität für die Kon
kretisierung de~ sozialen Staatsziels: 
"Diese soziale Normalität hat eine Ori
entierungsfunktion: Gegen Subnorma
lität; für 'Zugang zur Nortnalität, Ver
besserung in der Normalität und He
bung der Normalität. Aber diese sozia
le Normalität ist relativ. Sie hat nichts
Absolutes. ( ... ) Es gibt nicht die Norma
lität. Es gibt nur die' Normalitäten. ((4 

Dass Beschäftigungsformen und Le
bensläufe von Normalitätsannahmen ' 
abweichen, ist nicht neu. Selbst im 
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"goldenen Zeitalter" stabi~er Vollbe
schäftigung trafen sie auf viele Men
schen, vor allem Frauen, nicht zu. Doch 
wurde dies durch von~inander abwei
chende Normalitätsannahmen insbe
sondere von Männern und Frauen und 
die familiä~e Unterhaltsgemeinschaft 
anders wahrgenommen. Je mehr sich 
Gesellschaft und Individuen durch 
~Markt und Recht konstituieren, desto 
konfliktreicher trifft eine gleiche recht
liche Normalitätsfiktion auf ungleiche 
Ausgangs- und Lebensbedingungen. 

"Die I<rise des Normalarbeitsverhält
nisses" wird, vor allem im arbeitsrecht
lichen Kontext, spätestens seit 1985 in 
der Wissenschaft und bei den Akteu-
.ren der Arbeits- und Wirtschaftsp9li
tik diskutiert5

• Die Gleichstellung der 
Geschlechter ist eine exemplarische 
Arena dieser Konflikte geworden6

• Das' 
rechtliche Anliegen, Menschen, die 
verschieden sind und verschieden le
ben, nicht zu benachteiligen, führt da
zu, die tatsächlichen Auswirkungen 
rechtlicher Regelungen neu in den 
Blick zu nehmen, um mittelbare Dis
kriminierung zu verhindern7

• Durch 
angemessene Vorkehrungen8 wird ver
sucht, der Realität bisher benachteilig
ter Gruppen gerechter zu werden. 

\ 

Wandel, Ungewissheit und Instabilität 
sind Kennzeichen der industriellen ka
pitalistischen Wirtschaftsordnung von 
Anfang an. Arbeitsrecht und Sozialrecht 
sollen die Arbeitskraft vor Entwertung 
und ihre n-äger, die Menschen, vor Un
sicherheit schützen, um im Spannungs~ 
v~rhältnis von Arbeit und Kapital eine 
Wahrnehmung von sozialer Gerechtig
keit zu ermöglichen. Arbeits- und Sozi-

alrecht können dabei das Feld des "nor
malen" Lebenslaufs erweitern. Die Sozi
alversicherung hat die soziale Sicherheit 
vom einzelnen Arbeitsverhältnis gelöst, 
der Flächen tarifvertrag Arbeitsbedin
gungen vergleichbar gemacht. Diese 
Normalisierung des Arbeitsplatzwech
sels hat ökonomische Rationalität und 
individuelle Entfaltung gefördert. Un
mittelbare Übergänge von einem Ar
beitsverhältnis in ein anderes bedrohen 
nicht die soziale Sicherheit. 

Im Weiteren haben sich durch' neue 
Tatbes~ände von Versicherung und Si
cherung die Ansprüche auf Sozialleis
tungen immer stärker vom aktuellen 
Beschäftigungsverhältnis gelöst. Le
bensphasen und Tatbestände wie 
Kindheit, Ausbildung, Elternschaft, 
bürgerschaftliches Engagement und 
Ruhestand werden im Sozialrecht stär
ker berücksichtigt. Ob sich daraus ei
ne Entwfcldung vom Beschäftigungs
verhältnis zur umfassenden Sozialbür
gersc~aft mit erweiterten Normalitäts
annahmen ableiten lässt, wird zu dis
kutieren sein. 

. 2a Wandel von Arbeit 
und lebenslauf 

Der Fortschritt der Informationstech
nologie, stärkere internationale Ver
flechtung der Wirtschaft und auf den 
Abbau von Markthemmnissen gerich- . 
tete Rechtsetzung in Deutschland und 
Europa haben Produktion und 
Dienstleistung flexibilisiert und stär
ker netzwerkartig organisiert9

• Anfor
derungen an Bildung und Qualifikati
on der Arbeit sind gestiegen, die Men
schen müssen ihre Arbeitskraft länger 
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und häufiger weiterbilden. Familien 
sind weniger stabil und können und 
sollen Unterhalt und soziale Sicherheit 
ihrer Mitglieder immer weniger alleine 
gewährleisten 10. Frauen, behinderte 
und ältere Menschen wollen oder sol
len (vgl. § 10 SGB 11) stärker und län
ger am Arbeitsmarkt teilnehmen. 

Das Fortschreiten der ökonomischen 
Basis und gesellschaftlicher Wertewan
del zwingen zur steten Neuverhandlung 
der richtigen Regulation der Arbeits-, 
Wirtschafts- und Lebensbedingungen. 
Sozialpolitik und Recht wirken' wieder-
, um auf die Arbeitsbeziehungen und Le
bensläufe ein. Als neue Entwicldungen 
'sind in den letzten Jahrzehnten zu ver
zeichnen ein höherer Anteil selbststän
,diger Beschäftigung und ein veränder
tes Erscheinungsbild der Selbstständig
keit, insbesondere ohne weitere Arbeits
kräfte I I, die Flexibilisierung von Ar
beitszeiten und die Zunahme von Teil
zeitarbeit, das Vordringen der Leihar
beit sowie befristeter Beschäftigung 
und eine größere Einkommenssprei
zung mit einem wachsenden Anteil von 
prekär niedrigen Erwerbseinkommen. 

Im Zusammenwirken mit der anhal
tenden Arbeitslosigkeit führen mate
riell schlecht ausgestattete oder recht
lich nicht bewältigte neue Beschäfti
gungsformen zu Verlusten an sozialer 
Sicherheit. 

Werden die Veränderungen aus der Sicht 
der Betriebe und Gewerkschaftenl2 vor 
allem durch solche neuen Beschäfti
gungsformen wahrgenommen, sind aus 
Sicht der einzelnen Menschen Brüche 
und Übergänge im Lebenslauf bemerk-
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bar, die sich 'in Phasen de,r Arbeitslosig
keit und Unsicherheit un'd in Problemen 
beim Übergang zwischen und der 
Gleichzeitigkeit von verschiedenen Le
bensabschnitten und Beschäftigungen 
verdeutlichen. Die Arbeitsmarktfor
schung hat das Problem der Übergänge 
zwischen den Lebensphasen und zwi
schen Beschäftigungen unterschiedli
chen St~tus als Bedrohung für Einkom:-

. men, soziale Sicherheit und Humanka
pital herausgearbeitet. Gut geregelte 
Übergänge kennzeichnen insoweit einen' 
funktional regulierten Arbeitsmarkrt3

• 

Je allgemeiner Erwerbsarbei t als indi
vidueller Wunsch und gesellschaftliche 
wie rechtliche Anforderung ist, desto 
drängender wird dabei das Problem 
der biographischen Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit mit ~lternschaft, Sorge
arbeit, Bildung, Vergemeinschaftung 
in Familie und Nachbarschaft und 
bürgerschafdichem Engagement. 
Wird dies nicht gelöst, untergräbt, die 
Sphäre der Erwerbsarbeit die Voraus-

, setzungen 'der Reproduktion von Ar
beitskraft und Gesellschaft. 

In den letzten Jahren sind Diskussio
nen über eine neue Balance von Flexi
bilität und sozialer Sicherheit auch auf 
europäischer Ebene unter dem Schlag
wort "Flexicurity" geführt worden 14. 

Doch wurde -dabei allzu einseitig das 
Bedürfnis nach Flexibilität den Arbeit
gebern und der ökonomischen Ratio
nalität, dasjenige nach Sicherheit den 
Beschäftigten und der sozialen. Ge
rechtigkeit zugeordnee 5

• 

Die Wirldichkeit ist komplexer: Viele 
Beschäftigte wünschep. sich mehr Ffe-
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"halten, folgen sie ökonomischer Ratio-
nalität, weil sie Investitionen in ihre 
Ausbildung und ihre sozialen Netzwer
ke nicht gefährden wollen. Den Inte
ressenausgleich über Maß und Ort von 
Flexibilität und Sicherheit kann hier 
keine Expertise über "richtige" Sozial
und Wirtschaftspolitik ersetzen. 

Damit sind Anforderungen beschrie
ben, denen sich Sozialpolitik, staatliche 
und tarifliche Rechtsetzung,. Rechts
und Sozialwissenschaft zu stellen ha
ben. Auch An~altschaft un"d Verbände, 
Rechtsprechung und Richterschaft sind 
gefordert. Zwar können und sollen sie 
nicht korrigieren, was die Gesetzge
bung vorgibt oder bewusst versäumt. 
Doch erfordert gerade im Sozialrecht 
und Arbei~srecht die Re,chtsauslegung 
Verständnis für den sozialen Kontext. 
Zudem· alck.umulieren Sozial- und Ar
beitsgerichtsverfahren I<onflikterfah
rungen der sozialen Wirldichkeit. Sozi
alpolitik und -wissenschaft könnten aus 
dieser Erkenntnisquelle stärker schöp
fen. Prozessvertreterinnen und -vertre
ter, Richterinnen' und Richter können 
dies unterstützen, indem sie ihre Erfah
rungen im Diskurs geltend machen. 

3. Beschäftigungsformen 

3.1. Abhängige und selbstständige 
Beschäftigung 

In der Ökonomie flexibler Netzwerke 
werden mehr Arbeiten von Personen 

geleistet, deren Erwerbsstatus selbst
ständig ist, ~lie oft aber selbst keine Be-, 
schäftigten haben und über' wenig Ka
pital verfügen. Auch wenn man die 
Sche~nselbstständigkeie6 ,ausklam
mert, bei ·der abhängige und versiche
rungspflichtige Arbeit nur verschleiert 
wird, bleibt die "neue" Selbstständig
keit ein soziales Problem, weil hinrei
chende Sicherung für Alter, Erwerbs
minderung und Arbeitslosigkeit selbst 
nicht erworben wird und im Risikofall 
nur die Grundsicherung bleibt. Auch 
besser verdienenden Selbstständigen 
könnte zuletzt deutlich geworden sein, 
dass private Sicherung mit Kapitalan
lagen riskanter ist als die Sozialversi
cherung. 

. Die Ausldammerung der selbstständig 
Tätigen aus der Sozialversicherung ist 
in Europa ein Sonderweg17

• Auch in 
Deutschland wurden schutzbedür&ige 
Selbstständige wie Handwerker, Küs
tenflscher, Landwirte, I<ünstler und 
Publizisten und abhängig Selbststän
dige mit nur einem Au&raggeber 
schon in der Vergangenheit jedenfalls 
in der Rentenversicherung pflichtver
sichert, während freiwillige Versiche
rung in allen Versicherungszweigen 
meist möglich, aber weniger attraktiv 
war. WaltermannlB ~chlägt nun vor, ei
ne allgemeine Rentenversicherungs
pflicht der Selbstständigen jedenfalls 
bis zum Erreichen von Anwartschaften 
oberhalb der Miridestsicherung einzu
führen l9

• Die Beiträge sollen von den 
Selbstständigen allein bezahlt werden. 
Es sollen Sicherungslücken vermieden 
werden, für die am Ende die Grundsi
cherung aus Steuermitteln aufkommt 
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und zugleich eine Verzerrung des Ar
beitsmarktes korrigiert werden, 'die 

. ,,":. entsteht, wenn bei nicht tragfähiger 
Selbstständigkeit die Kosten der sozia
len Sicherheit auf die ungewisse Zu
kunft verlagert werden. Konkret gefor
dert wurde, kurzfristig alle Selbststän-

", digen ohne eigene Beschäftigte zur Al
tersvorsorge in der gesetzlichen Ren
tenversicherung zu verpflichten (Be
schlüsse 13a-d). 

Dies zeigt zu Recht Distanz zu einer 
Arbeitsmarktpolitik, die viele zu zwei
felhaft fundierter Selbstständigkeit er
mutigt, ja gedrängt hat. Wer dagegen 

" daran festhält, aus wirtschaftspoliti
schen Gründen allgemein oder in ein
zelnen Branchen Selbstständigkeit so-

, zialpolitisch ~u fördern, muss ein Mo
dell vorlegen, bei \ dem - wie bei den 
Landwirten oder in der Künstlersozial- , 
versicherung - Beitragsanteile aus 
Steuermitteln oder durch Sonderabga
ben aufgebracht werden. Vorausset
zung für letzteres wäre, dass eine von 
der Selbstständigkeit ihrer Auftragneh
mer partizipierende Gruppe'- wie die 
Vermarkter der Künstler und Publizis
ten - klar abgegrenzt werden kann20

• 

Deutlich wird, dass die Diskussion um 
die Erwerbstätigenversicherun~l 
längs~ nicht nur darum geführt wird, 
neue Beitr~gszahler und Beitragstatbe
stände zu schaffen"sondern dass nicht 
zuletzt die Veränderungen in der Ar
beitsw.elt Sicherungslücken geschaffen 
haben, die mit den alten I<ategorien 
nur schwer zu schließen sind22

• 

Kurzfristig wird über die Altersvorsor
ge hinaus zu beachten sein, dass die be-
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stehenden 'Zugangsmöglichkeiten 
schutzbedürftiger Selbstständiger zur 
Sozialversiche.t;ung erhalten und nach 
Belastung und Ansprüchen angemes
sen ausgestaltet werden. Dies betrifft 
insbesondere die freiwillige Arbeitslo
senversicherung (§ 28a Abs. 1 Nr. 2 
SGB 111) und die freiwillige I<ranken
versicherung (§ 9 SGB V). Insbeson
dere für hauptberuflich selbstständige 
freiwillig I<rankenversicherte bleiben 
der Mindestbeitrag (§ 240 Abs. 4 Satz 
2 SGB V) und die Sicherung bei Ar
beitsunfähigkeit (§§ 44 Abs. 2 Nr. 2, 
53 Abs. 6 SGB V)23 dabei problema
tisch. 

3.2. Teilzeitbeschäftigung 

Eine umstrittene, erst durch Sozial
recht geschaffene besondere Beschäfti
gungsform ist die nicht sozialversi-

,cherte geringfügige Beschäftigung bis 
zu einem Monatseinkommen von 400 
Euro, bei der nur ein Pauschalbeitrag 
vom Arbeitgeber zu zahlen ist und 
normalerweise kein Versicherungs
schutz erworben wird. Die geringfügi
ge Beschäftigung wurde herkömmlich 
damit begründet, die Betroffenen sei
en durch eine andere Beschäftigung 
oder andere Einkommens- und Siche
rungsquellen, insbesonder~ aus der Fa
milie, hinreichend gesichert. In den 
letzten Jahren ist das Volumen derge
ringfügigen Beschäftigung stark gestie
gen24 

, auch durch Grundsicherungs
empfänger und zum Beispiel Alleiner
ziehende oder Studierende mit einer 
jeweils prekären anderweitigen Siche
rung. Unternehmen etwa des Einzel
handels haben ihre Beschäftigungs-
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konzepte stark auf die geringfügige Be
schäftigung abgestellt. 

Waltermann25 schlug nun vor, die Ab
gabenprivilegierung der geringfügigen 
Beschäftigung aufzuheben, um die 
von ihr ausgehende Verzerrung des Ar
beitsmarktes zu beenden26

• Er macht 
deutlich, dass hier die Begründungs
last bei den Befürwortern der Sonder
regelung liegt, nicht bei denen, die ei
ne sozialversicherungsrechtliche Gleich
behandlung anstreben. Die arbeits-. 
und sozialrechtliche Abteilung des 
DJT ist dem gefolgt'. Sie hat gefordert, 
im ersten Schritt allein die soziruversi
cherungsrechtliche Sonderbehand
lung aufzuheben und den Pauschal
steuersatz von zwei Prozent erst später 
und allmählich anzuheben (Beschlüsse 
2a, b). 

Die, Privilegierung der geringfügigen 
Beschäftigung wirkt sich in mehrfa
cher Weise negativ aus. So entzieht sie 

. nicht nur den Sozialversichertingsträ
gern Einnahmen, sie begünstigt auch 
eine Verzerrung des Marktpreises für 
Arbeit. Neuere Studien27 belegen, dass 
niedrige Löhne vot allem bei Minijobs 
verbreitet sind. Unter den Beschäftig
ten, die weniger als sechs Euro pro 
Stunde erhalten, beträgt der Anteil der 
Minijobber nahezu 50 Prozent. In der 
Gesamtwirtschaft haben geringfügig 
Beschäftigte deingegenüber nur einen 
Anteil von sieben Prozent. Diese Di
vergenz resultiert nicht nur aus dem 
Umstand, dass Minijobs häufIg im Be
reich wenig q ualiflzierter Arbeit anzu-

,treffen sind, sondern eben auch aus der 
Tatsathe, dass Beschäftigte, die keine 
Sozialversicherungsabgaben leisten 

müssen, im Hinblick auf den zu zah
lenden Lohn konzessionsbereiter sind. 
In diesem Zusammenhang ist es wenig 
überraschend, dass der Abstand zwi
schen der Niedriglohnschwelle und 
dem durchschnittlichen Stundenlohn 
der Niedriglohnbezieher in den letzten 
Jahren kontinui,erlich gewachse~ ist. 

Die Argumente Waltermanns könnten 
noch dadurch ergänzt werden, dass ei
ne Abschaffung der "geringfügigen" 
Beschäftigung helfen könnte, Anwart
schaften für Rehabilitation und Er
werbsminderungsrenten zu erreichen, 
wozu bisher die als atypisch ausgestal
tete Entscheidung für eine Versiche
rungspflicht erforderlich ist (§ 5 Abs. 2 
Satz 2 SGB VI). Im Arbeitsrecht könn
te zudem der Fehlwahrnehmung ent
gegengewirkt werden, Arbeitnehmer 
mit niedrigen Einkommen und Ar.
beitszeiten hätten - entgegen § 4 
TzBfG - nur " geringfügige " Rechte. 

Eine Abgabenentlastung der Bezieher 
niedriger Einkommen könnte, wenn 
gewünscht, systematisch schlüssiger 
durch eine Progression nach dem 
Muster der Gleitzone herbeigeführt 
werden, ein Schutz der Einnahmen 
der I<rankenversicherung durch die 
Heranziehung anderer Einkommens
arten zur Beitragsbemessung und ei
nen Mindestbeitra~8. Diese Fragen 
wurden' allerdings kaum diskutiert. 

Die sozialversicherungspflichtige Teil
zeitbeschäftigung galt Waltermann als 
wenig problematisch29

, wurde aber in 
den Beratungen ebenfalls thematisiert. 
Bestrebungen, die Ansprüche auf Teil
zeitarbeit auf die Fälle zu reduzieren, in 

Sozialrecht+Praxis 11/10 



denen dringende persönliche Gründe 
vorliegen, fanden k~ine Mehrheit. Es 
wurde das Problem angesprochen, dass 
Beschäftigte zwar durch arbeitsrechtli
che Ansprüche in Teilzeitarbeit wech
seln können, oft aber Schwierigkeiten 
haben, wieder in ein Vollzeitarbeitsver
hältnis zurückzukehren. Teilzeitarbeit 
wird so insbesondere von Frauen oft 
als Sackgasse empfunden30

• Die ar
beits- und sozialrechtliche Abteilung· 
des DJT hat nun gefordert, dass Teil
zeitbeschäftigung nach § 8 TzBfG 
auch für einen befristeten Zeitraum 
beansprucht werden kann (Beschlüsse 
7a, b). 

3.3. Unregelmäßige Beschäftigung 

Flexible Arbeits~eiten haben, meist im 
Arbeitgeber-, zum Teil auch im Be
schäftigtenin teresse, an Bedeutung ge
wonnen. Schwanken Arbeitsanfall 
und Entgelt über längere Zeiträume, 
ist davon auch das Sozialrecht betrof
fen. Mit den Regelungen über Wert
guthaben in der Sozialversicherung 
(§§ 7b-e SGB IV) ist hierfür ein Rah
men auch im Sozialrecht geschaffen 
worden. Sie sind bislang in der Rechts
wissenschaft nur wenig diskutiert31 

und in der Sozialforschung kaum aus
gewertet worden. Erfreulich ist, dass 
nun eine Evaluation durch einen Be
richt der Bundesregierung .bis Ende 
2012 gesetzlich vorgesehen ist (§ 7g 
SGB IV). Diese Chance wird hoffent
lich auch genutzt, um über mögliche 
Schwächen des Gesetzes und seiner 
Implementierung zu diskutieren32

• Auf 
dem Juristentag wurde darüber noch 
nicht diskutiert. 
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3.4. Ertragsschwache 
Beschäftigung 

Ein im Arbeitsrecht wurzelndes, wach
sendes Problem ist Beschäftigung, de
ren Ertrag in Vollzeit oder sozialversi
cherter Teilzeitarbeit nicht ausreicht, 
um den Lebensunterhalt zu decken 

. und hinreichende Anwartschaften tür 
Alter, Erwerbsminderung, I<rankheit 
und Arbeitslosigkeit zu schaffen. 

Waltermann33 hat darin eine Gefähr
dung des Normalarbeitsverhältnisses 
"erkannt, das auf der Annahme beruht, 
jedenfalls durch vollzeitige Erwerbsar
beit könnten Unterhalt und soziale Si
cherung selbst verdient werden. Ist 
dies nicht q.er Fall, werden wiederum 
Lasten auf die Zukunft und auf die 
steuerfinanzierte Grundsicherung ver
lagert. Zudem werden die Grundlagen 
von Arbeits- und Leistungsbereitschaft 
untergraben, wenn ein auskömmliches 
Leben aus eigenem Loh.n immer mehr 
Menschen unerreichbar scheint. 

Waltermann34 spricht sich daher gerade 
auch im Interesse der Stabilität der Sozi
alversicherung und der öffentlichen 
Haushalte für einen gesetzlichen Min
destlohn35 aus. Soweit Waren oder 
Dienstleistungen nur aufgrund von 
nicht existenzsichernden Löhnen ange
boten werden könnten, erkennt er darin 
eine Marktverzerrung, die nicht fortge
schrieben werden sollte, weil diese Löh
ne sofort oder später aus Steuermitteln 
subventioniert würden. Die arbeits- und 
sozialrechtliche Abteilung des DJT ist 
dem gefolgt und hat einen gesetzlichen 
Mindestlohn gefordert; der ein ange
messenes Entgelt für Vollzeitarbeit und 
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die Ern'ährung der Familie gewährleis
ten soll und die Inanspruchnahme von 
Mindestsicherung auch im Alter 'ent
behrlich macht. Für die Ausgestaltung 
wurde das britische I<ommissionsmo
delI als Vorbild identifiziert, das mit ei
ner intensiven Beteiligung der Tarifver
tragsparteien und einer sorgfaltigen Un
tersuch1)ng 'des Arbeitsmarktes verbun
den ist (Beschlüsse 1 Oa-f). 

Damit wird gerade nach dem Urteil 
des BVerfG36 zu den Regelleistungen 
des SGB 11 auch die Diskussion um 
den "Lohnabstand"37 vom sozialrecht
lichen I<opf auf die arbeitsrechtlichen 
Füße gestellt: Wenn Sozialleistungen 
nötig werden, weil Arbeitslohn nicht 
ausreicht, das :Existenzminimum zu 
,decken, sollte zur Abhilfe zuerst die 
Regulierung der Arbeitsverhältnisse 
überprüft werden. Gerade wenn der 
Sozialstaat vor Überbeanspruchung 
geschützt werden soll, ist zu fragen, ob 
er sinnvollerweise auf Dauer einen 
Niedriglohnsektor mittelbar subven
tionieren soll. Gerade die Regelung 
über Freibeträge bei Erwerbstätigkeit 
für Empfänger von Grundsicherung 
(§,30 SGB 11) kann im Ergebnis zu ei
ner JJnterstützung (zu) niedriger Ent
gelte führen und so die Normalität des 
Arbeitsverhältnisses beeinträchtigen~ 

Ein deutsches und europäisches Sozi
almodell hoher Produktivität, hohen 
Bildungsniveaus und inklusiver Ge
sellschaften würde andere Strategien 
nahelegen. Schon heute können die 
Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB 
11 gegen sittenwidrige Löhne38 vorge
hen, indem sie Regress von den Arbeit
gebern nehmen, die Hilfebedürftigkeit 

verursachen39 und die Sittenwidrigkeit 
von Löhnen bei der Zumutbarkeit von 
Arbeit berücksichtigen40. Sozialver~i
cherungstr~ger können die Beiträge 
auf der, Grundlage der tariflich oder 
gesetzlich geschuldeten Entgelte be
messen41 . In beiden Fällen wird schon 
nach geltendem Recht die Lastenver
teilung korrigiert, die einzelne Arbeit
geber durch zu niedrige Entgelte kurz
oder längerfristig bei den Sozialleis
tungsträgern abzuladen versuchen. 

Zu ergänzen bleibt jedoch, dass auch 
ein gesetzlicher Mindestlohn nicht da
von entlasten würde, die Normalitäts
annahmen des Sozialrechts zu über
prüfen. Auch wer 45 Jahre zu einem 
Mindestlohn auf dem Niveau von 
8,20 Euro arbeitet, würde nach Wal
termanns42 Berechnungen gerade eine 
Rente in Höhe der MiJ;ldestsicherurig 
erreichen. Solange der Gesetzgeber 
sich erst Sorgen machen soll, wenn bei 
45 Entgeltpunkten eine n~cht eben 
üppige 5tandardrente von 46 Prozent 
des 'Durchschnittsentgelts erreicht 
wird (§ 154 Abs. 3 Nr. 25GB VI), 
wird es immer eine große Gruppe von 
Versicherten geben müssen, die dieses 
Sicherungsziel v~rfehlen43. Dies ist zu
letzt insbesondere für die künftigen 
Rentnerinnen und Rentner in den 
neuen Bundesländern44, Personen mit 
unstetigen Erwerbsbiographien45 und 
Frauen46 prognostiziert worden. 

Will man die Stabilisierung der Er
werbsarbeit durch einen Mindestlohn 
in Alter und Erwerbsminderung fort
schreiben, wird man hier- über weitere 
Reformen nachdenken müssen,' etwa 
eine Neubelebung und Fortschreibung 
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: ,:~ ". der Rente nach Mindesteinkommen. 
W'~JPT'<I .• I'.'_i'-.i.'~'t:: (§ 262,SGB VI)47 sowie Freibeträge für 

':.:,~---. -Renten bei Bezug von Grundsiche--
"I~.ltl-"~.; "._.'".: •. :,>: ..... ' rung48

• 

:."::\.'( Noch wesentlich problematischer ist 
".::;;-'. die Situation bei der Erwerbsminde

rungsrente: Hier wird die Sicherung 
eines auskömmlichen Lebensstan
dards inzwischen. regelmäßig ver
fehlt49

• Dazu trägt insbesondere bei, 
,. dass schon der Übergang vom Arbeits

, ·",:.::<·leben zur Invalidität oft durch Jahre 
. ·,i .. der unterwertigen Beschäftigung, des 

-Sozialleistungsbezugs oder der völligen 
_' Ausgliederung führt. Erwerbsgemin
derte werden im Rentenrecht an einer' 

.; Normalitätselle gemessen, die ihr Le
benslauf typischerweise nicht erfüllt~ 

·,/i.4. Übergänge im Lebenslauf 
Das Gutachten von Waltermann und 

- _ der Deutsche Juristentag haben die 
Diskontinuität von Erwerbsbiogra
phien nicht ausführlich untersucht, 
sondern im Wesentlichen unter dem 

,,:~.,:'~ ... Blicbyinkel der Folgen neuer Beschäf
: ".-' tigungsformen. Dies war der nötigen 

Beschränkung des Umfangs und Kon
zentration auf Schwerpunkte geschul

lii<B-~~'",,;;:~'.' det, die an die wichtigsten Diskussio
nen des Arbeits- und Sozialrechts der 
letzten Jahre anschließen. Es bleibt er
gänzend zu erörtern, wie das Recht auf 
Diskontinuität.und Übergänge im Le
benslauf reagiert und sie beeinflusst. 
Dazu sollen die folgenden Überlegun
gen beitragen. 

4.1. Bildung und Beschäftigung 
Die Normal-Er~erb'sbiographie, die 
dem Sozial- und Arbeitsrecht ersicht-
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lieh zugrunde liegt, verortet den Er
werb von Bildung und Qualifikation 
in einer Lebensphase vor der Erwerbs
arbeit, in der Schule, Berufsausbildung 
und Studium stattfinden. Längere 
Qualifikationsphasen oder ein Studi
um als Unterbrechung der Erwerbsar
beit oder berufsbegleitend sind im So
zialrecht kaum vorgesehen. In der so
zialen Wirldichkeit werden sie jedoch 
immer häufiger50

• 

Der Wandel von Technik, Berufsbil
dern und Unternehmen und der 
Wunsch nach sozialer und beruflicher 
Mobilität führen dazu, dass viele ein 
"spätes" Studium, einen Berufswechsel 
oder eine aufbauende Qualifikation in 
ihren Lebenslauf einpassen wollen 
oder müssen. In den folgenden Jahr
zehnten mit schwach besetzten jünge
ren Jahrgängen wird der ökonomische 
Druck zunehmen, dies zu ermögli
chen. Das I(onzept des in Bachelor
und Master-Studium geteilten Studi
enverlaufs sieht vor, dass das 'Master
Studium keineswegs unmitte~bar auf 
das Bachelor-Studium folgen muss, 
sondern später im Lebenslauf stattfin
den kann. 

Die Normalitätsannahme des Sozial
rechts beschränkt das Studium bisher 
im Ausbildungsförderungsrecht (§ 10 
BAföG) und in' der I<rankenversiche
rung regelmäßig'auf die Zeit bis zum 
30. Lebensjahr. Immerhin ist mit dem 
23. BAfÖG-ÄndG5

I nun beabsichtigt, 
die Förderung in Master-Studiengän
gen bis zum 35. Lebensjahr auszudeh
nen. Doch auch dies ist halbherzig, 
denn "lebenslanges Lernen" endet 
nicht im 36. Lebensjahr. Zudem kann 
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auch. ein Bachelor-Studium' nach ,Be
rufstätigkeit oder Familienphase ein 
förderungswürdiger Beitrag zum 
Humankapital des Individuums und 
der Volkswirtschaft sein~ . 

Eine I<ammer-Entscheidung des 
BVerfG52 hat schon vor Jahren ein 
Schlaglicht darauf geworfen, wie un
zureichend die Altersgrenzen und ihre 
Ausnahmeregelungen die soziale 
Wirldichkeit von Studierenden reflek
tieren, gerade wenn diese auch für 
Kinder sorgen. Längere und spätere 
Bildungsphasen machen deutlich, dass 
eine Norm-Biographie ~,erst auslernen, 

. dann Familie gründen ce keine Zukunft 
hat: Wer noch lernt, sollte I<inder ha- ' 
ben können, und wer schon Kinder 
hat, muss noch dazulernen können. 

Im. SGB V wird die geplante Ände
rung des BAföG bislang nicht mit voll
zogen. Hier bleibt es bei der Grenze 
von dreißig Jahren für die studentische 
I<rankenversicherung (§ 5 Abs, 1 Nr. 9 
SGB V) und damit bei zum Teil erheb
lichen wirtschaftlichen Belastungen 
"spät" Studierender. Die Unterstüt
zung der Solidargemeinschaft für das 
Studium kann konditioniert sein, 
doch ist das Alter ein allzu .grobes I<ri
terium, das iInmer schlechter zu den 
Lebensläufen passt. 

Teilnehmer an Maßnahmen der Wei
terbildung sind nur mit Unterstützung 
der Bundesagentur in der I<rankenver
sicherung pflichtversichert, wenn sie 
Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld 
erhalten (§ 5 Abs. 1 Nr. 25GB V). 
Wer sich weiterbildet, ohne durch Ar
beitslosigkeit oder Behinderung dazu 

gezwungen zu. sein, kann es schwei~(i;;:l!~i)~t 
haben, obwohl so der Eintritt der. un~::{~~fl(it~· 
erwünschten Risiken zum Teil ve~hin.0;~,~~~t~~}?;~ 
dert werden kann. . ' " .. :;J~~~~~f~ 

. ' : ,i· . .;;:M';"~i;~~ 
In der Rentenversicherung wird,'· die:,:~~'~~,<::~::'~~ 
Ausbildung immerhin ohne Höchs6il~~.::~~}:~~:':;''}f. 

, ter als Anrechnungszeit berücksicht~~';r~8ti~ti;Jl: 
(§ 58 Abs. 1 Nr. 4 5GB VI),vv~#P:~i~~! 
auch nur noch mit geringen leist~ng~~;;V[~I'~( 
rechtlichen Folgen. Hier ist ·auch:.'~~n~e}~t~0i·:,~~~{0j 
Gleichzeitigkeit von Ausbildung.: tii~:4f.:~ttf~;~:~:~U 
bei tragspflich tiger Beschäftigtiiig~:~j~?~7~:':~~~~ 
m~glich (§ 58 Abs. 2 5GB·VI). ,AlJcli~r~~(f~j~:;~~r 
die Unfallversicherung kommt· qh,p~12t~r:~j:?} 
Altersgrenzen für den' Versicher~ngs1'}\*~?/~,S: 
schutz des Studiums (§ 2 Abs. 1 Nr."8c7;~~:~T~~~~: 
SGB VII) aus und schützt die berufli~- ':-::.':'>i>:~. 
che Aus- und Fortbildung umfassen-:",::;o;;:i'<:~~:,r~ 
der (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII). ",·,':·,:{.~C:~:;}::i: 

Ein Problem ist der Verfall von k~prü~;,;'tr']~j 
~hen, wenn eine Beschäftigung d,ur~4::}"~;L::<::' 
Studium oder Weiterbildung ~nt~rp~9+:'.~:.:;~\lij;:!~~: 
h . d F" d' E b " ., d:' '-:""i"O"")t\,/1 

C en wIr. ur Ie rwer smln e'::",;~Ü~!!.:~h:;~~' 

rungsrente ist dies dadurch ,ge[p.ildef.t;:::,:>~~;,-;,~,:Jj;;f; 
dass Anrechnungszeiten wegen' ,eines~~<'~~~~::-~i1;'~' 
Studiums den Zeitraum von·fünfJa#~:·,;,'}bL'~~.~::~ 
ren vor Ein tritt der Erwerbsmil!der~g':'~~;;?:,:~~1Y:2;'~ 
verlängern, innerhalb dessen z:wei Jah;r~·'~;:·J~{f~e;f:<:.;,jf 
mit Pflichtbeiträgen belegt sein 'mi1ssi:~nf:::':';~·}··:'~ .• ,:': 
(§ 43 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI). Auch,Leis~,;:":;~',:,:::~ ,';'; 
tungen- zur Teilhabe am Arbeitsl~b~ri'''.:,:J\r'::~~·~·: 
haben diese Wirkung, nicht jedoch:cUl~J!;~:~t~f:·:~~d/- . 
nach dem SGB III geförderten odet}:?Y~\:~; 
selbst finanzierten Weiterbildungsmaß- ,.';/: ~.;. ':.~ 
nahmen, die nicht in die Kategorien~e(.:.::, ... ,. 
Schule, Fachschule, Hochschule oder."',<~:<··< 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß~: :'·~.E~~::~;t:~~ 
nah me passen. 'Dagegen verlängern.in ,;".,:<~.~,~~,:~ 

der Arbeitslosenversicherung zwar ·'·;~'~:,:S2~',~. 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-, ,~:,.;~,~:>:~:,~, 
ben und andere nach '§ 77 SGB' III.~,j;({G;:i 

. .,;.' ~f::;~~fh~~;:( 
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WeiterbHdungsmaßnahmen 
Rahmenfrist (§§ 124, 124a SGB 

, nicht jedoch Studienzeiten. 

~;, ............ t-..-..,amt. wäre aus rechtssystemati
a",,\""~"'''''''''''''' sozial- und bildungspolitischen 
" '. .. den eine Vereinfachung, Verein
':,",:heitlichung und Erweiterung der Be-

;'.&.''-Io,,,,.&.~ichtigung von Studien- und Wei
m<:'~;'i:."":-i>:~ ildungszeiten in den. Zweigen des 

':,'. ozialrechts zu erwägen, die insbeson
, auf starre Altersgrenzen verzich
'ten sollte. Für letzteres spricht auch, 

Diskriminierung wegen des Alters 
:Beschäftigung und Beruf nach euro

äischem Rechfverboten ist53
• 

': : 4.2. Familie und Beschäftigung 
u den am meisten diskutierten Fra

""';~;~"'''.&.''' im Arbeits- und .Sozialrecht gehör
:te in den .letzten Jahrzehnten die Ver
einbarkeit von Beschäftigung und fa

'w-iHären Sorgepflichten für Kinder 
).ludPflegebedürftige. Wurde zunächst 
noch der (weibliche) Normal-Lebens

, ' I, lauf im Erziehungsgeldrecht und in 
" : ,der. Rentenversicherung als Nachei
:;,~ander von Kindererziehung und Er-
" vverbstätigkeit ,konzipiert, unterstüt
,'.'zen die Reformen der Kindererzie

nt:?~n?i\'Q~~is';,hungszeiten in der Rentenversiche-
:,~ung und das Elterngeldgesetz die 
, 'Gleichzei tigkei t stärker. Wichtige ar
; beitsrechtliche Konflikte 'betreffen die 
"~,Möglichkeit flexibel reduzierter Ar
: beitszeiten und die Rückkehr in Voll

.~lt~.{;'~.:,: zeitbesc~äftigung nach einer Phase in-
, ,~·t~nsiverer familiärer Sorgearbeit54

• . 

"Hierzu hat die arbeits- und sozialrecht
. liehe Abteilung des 68. DJT beschlos

, , ~en, dass es für die Rücld{ehr nach EI
,: ~ ternzeit einen Verhandlungsanspruch 
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über Arbeitszeitarrangements in § 15 
BEEG geben soll, um die Vorgaben des 
europäischen Rechts (RL 2010/ 
18/EU) umzusetzen (Beschluss 7c). Es 
sollen Pflegezeiten installiert weIden, 
auf die Beschäftigte einen Anspruch 
haben und die kurzfristige und länger
fristige Freistellungsrechte enthalten 
sollen. Sie sollen durch sozialrechtlich 
normierte Einkommen unterstützt 
werden (~eschluss 11). 

Im Sozialrecht können Unterbrechun-: 
gen der Erwerbsarbeit problematisch 
bleiben. In der Arbeitsförderung be
steht Versicherungspflicht für I<inder
erziehung bis zum dritten Lebensjahr, 
wenn die Person unmittelbar zuvor 
versicherungspflichtig war (§ 26 Abs. 
2a Satz 1 SGB 111), und bei einer Pfle
gezeit unmittelbar nach versicherungs
pflichtiger Beschäftigung (§ 26 Abs. 
2b SGB 111). Hier entstehen aberLü
cken, wenn vor der I<indererziehung 
Schule, Studium oder Beschäftigungs
losigkeit lagen. 

In der Rentenversicherung werden· drei 
Jahre je Kind bei einem Elternteil als 
Kindererziehungszeiten rentensteigernd 
wirksam (§ 56 SGB VI). Weitere Jahre 
bis zum zehnten Lebensjahr des I<indes 
können als Berücksichtigungszeiten (§ 
57 SGB VI) für d~n Erhalt von Anwart
schaften funktional werden. Die Ren
tenversicherung erweist sich hier am 
weitesten fortgeschritten bei der Be
rücksichtigung der Erziehungszeiren. 

In der Krankenversicherung hängt die 
privilegierte beitragsfreie Versicherung 
weiterhin an der Ehe mit einer ande
ren versicherten Person und nicht an 
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der Kindererziehung (§ 105GB V). 
Ein Unfallversicherungsschutz bei der 
50rgearbeit besteht zwar für die Pflege 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 175GB VII), nicht je
doch für die Kindererziehung. 

Beim Leistungsrecht der Arbeitsförde
rung und der Teilhabe am Arbeitsle
ben bleibt zu fordern, dass Übergänge 
von Personen mit Familienpflichten, 
insbesondere von Frauen, genauso ef- . 
fektiv durch Weiterbildung und ande
re Maßnahmen gefördert werden wie 
die von anderen Personen. Ein Mittel 
hierzu ist, mehr flexibilisierte und Teil
zeitmaßnah~en anzubieten (vgl. § 33 
Abs. 25GB IX). 

Auch im Bereich der Vereinbarkeit von 
familiärer 50rgearbeit und Beschäfti
gung besteht noch erheblicher Bedarf 
an materieller und systematischer 
Überarbeitung und Abstimmung. 50-
zialpolitischbleibt festzuhalten, dass 
die Wirksamkeit von Regelungen zur 
Vereinbarkeit . und zu verbesserten 
Übergängen wesentlich von einer aus
gebauten und flexib~en sozialen Infra
struktur der I<inderbetreuung und EI
ternunterstützung abhängt. 

4.3. Gesundheit 
lind Beschäftigung 

Der Normal-Lebenslauf des Arbeits
und 50zialrechts baut bisher auf der 
Fiktion auf, dass Beschäftigte bis zum 
Erreichen' der Regelaltersgrenze ge
sundheitlich zu einer Vollzeitbeschäfti
gung in der Lage sind und dies allen- . 
falls durch kürzere, mit Entgeltfort-

, zahlung und Krankengeld gesicherte 
·Krarikheitsphasen unterbrochen wird. 
Falls dies nicht.zutreffen sollte, wurde 

die Erwerbsminderung als vorzeitiges 
Ende der Erwerbsphase angesetzt und 
mit einem Rentenanspruch versehen. 
Doch chronische I<rankheiten und 
Behinderung, verstärkt durch belas
tende Arbeitsbedingungen und hohe 
Anforderungen, führen dazu, dass vie
le Menschen zwar nicht voll. erwerbs
gemindert, aber doch in ihrer Leis
tungsfähigkeit eingeschränkt sind. 

Bere.its die Reform der Erwerbsminde
rungsrenten 2001 führte zur regelhaf
ten Befristung der Renten und zur 
Einführung der Rente wegen teilwei
ser Erwerbsminderung und damit zu 
einem anderen Leitbild: Erwerbsmin
derung kann eine Unterbrechung des 
Erwerbslebens sein oder gleichzeitig 
mit reduzierter Arbeitszeit eintreten. . 

Beschäftigungsfähigkeit muss durch 
l?rävention und Kompensation erhalten 
werdens 5 • 2001 wurde di~ stufenweise 
Wiedereingliederung (§ 28. 5GB IX) als 
arbeits- und sozialrechtliches Instru
ment56 gestärkt, um zu verhindern, dass 
arbeitsunfähige Beschäftigte ausgeglie
dert und erwerbs gemindert werden. 
Nötig dazu sind die Bereitschaft und die 
Verpflic;:htung der Arbeitgeber, wenn 
nötig dem Leistungsvermögen und der 
Behinderung angemessene Arbeitsbe
dingungen zu ermitteln und anzubie
ten, die als Gebot angemessener Vor
kehrungen für behinderte Menschen 
auch europarechdich (Art. 5 RL 
2000/78/EG) gefordert sind. Die ar
beits- und sozialrechtliche Abteilung des 
68. DJT hat gefordert, den Anspruch 
auf behinderungsgerechte Beschäfti
gung, der bisher nur in § 815GB IX für 
schwerbehinderte Beschäftigte explizit 
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ausgewiesen ist, auf alle behinderten Be
schäftigten auszudehnen (Beschluss 12). 

Erwerbsunterbrechungen wegen Krank
heit, Behinderung und geminderter 
Leistungsfahig~eit ohne Bezug von 
Krankengeld, Ubergangsgeld oder Er
werbsminderungsrente sind weiterhi~ 
möglich. Sie sind eine Gefahr für die 
Sicherung bei Alter und Arbeitslosig
keit und bergen ein hohes soziales Risi
ko der Ausgliederung. Die Vorschriften 
zum ·Betrieblichen Eingliederungsma
nagement (§ 84. SGB IX)S7 sollen be
wirken, dass Arbeitgeber und Rehabili
tationsträger dem frühzeitig entgegen
wirken. Doch haben diese weder im 
Arbeitsrecht noch im Sozialrecht hin
reichende und flächendeckende An
wendung gefunden. Noch immer gibt 
es Fälle von betrieblicher Ausgliede
rung und sozialrechtlicher ,,Aussteue
rung" bei formal weiterlaufendem Ar
beits- und Beschäftigungs~~rhältniss8. 
Dies bewirkt im Ergebnis Ub ergänge , 
die oft ganz aus der Arbeit herau~ .in 
prekäre Existenzen führen. 

Müssen. Menschen wegen ge~?ndheit
licher Einschränkungen den Ubergang 
auf eine Arbeit mit anderer Arbeitszeit 
oder anderen Anforderungen versu
chen, so kann dies in größeren Betrie
ben häufig mit Hilfe interner Flexibi
lität erreicht werden'. Kleinere Betriebe 
stoßen hingegen oft an ihre Grenzen59

, 

weil weniger Arb~itsplätze in Betracht 
kommen. Hier überbetriebliche Flexi
bilität und Mobilität zu erreichen, ist 
eine Herausforderung an Arbeitgeber, 
Kammern, Tarifvertragsparteien und 
50zialleistungsträger. Hierzu wurde 
beim DJT beschlossen, dass die Unter-
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stützung des betrieblichen Eingliede
rungsmanagemet:lts (§ 84 SGB IX) 
durch Rehabilitationsträger und Inte
grationsämter auszubauen ist (Be
schluss 12). 

I<ann der Übergang aus dem bisheri
gen Arbeitsverhältnis oder Beruf nicht 
vermieden werden, bleibt die öffentli
che Unterstützung durch Ansprüche 
auf berufliche Rehabilitation, insbe
sondere Weiterbildung und Umschu
lung, unverzichtbar. Für die zu erwar
tende Spar-Gese~zgebung wurde+ange
kündigt, Rechtsansprüche in Ermes
sensleistungen umzuwandeln. Würde 
dies die Teilhabe am Arbeitsleben be
hinderter Menschen am Arbeitsleben 
(§ 16 SGB VI; §§ 98, 1025GB 111, § 
16 SGB 11) treffen, wögen die Folgen 
schwer. Viele bisher gelungene Über
gänge aus gesun~heitlichen Gründen 
wären gefährdet. . 

4.4. Bürgerschaftliches Engage -
ment und Beschäftigung 

Bürgerschaftliches Engagement in Par
lamenten, Gemeinde-, Stadt- und 
I<reisvertretungen, in der sozialen 
Selbstverwaltung, in Kammern, in 
I<.irchengemeinden oder als ehrenamt
liches Mitglied eines Gerichts genießt 
arbeitsrechtlichen Schutz; der vor 
I<ündigung und Ben'achteiligung 
schützen und notwendige Freistellung 
erreichen soll (vgl. § 40 Abs. 2 SGB IV, 
§ 20 Abs. 1 SGG). In der Unfallversi
cherung genießt diese Personengruppe 
Schutz beim Ehrenamt (§ 2 Abs. 1 Nr. 
10 SGB VII). 

Für Anwartschaften und Versiche
rungsschutz führt das bürgerliche Eh-
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renamt sozialrechtlich solange nicht 
zu . Nachteilen, wie die Arbeitszeit 
und Arbeitsentgelt voll beibehalten 
werden. Prägt sich Ehrenamt jedoch 
als Phase im Lebenslauf aus, in der 
Beschäftigung reduziert oder aufgege
ben wird, ~reten Probleme auf. Dies 
l~ann UlTISO häufiger geschehen, je 
größer und flexibler die Anforderun
gen in bei den Sphären werden und 
neben Beschäftigung und 'Ehrenamt 
auch familiäre. Sorgearbeit geleistet 
wird. Für den Fall einer Lohnreduzie
rung wegen ehrenamtlicher Tätigkeit 
können Beiträge _ auf Antrag aus 
eigenen Mitteln aufgestockt werden 
(§ 163 Abs. 3 SGB VI). Eine darüber 
hinaus gehende Berücksichtigung des 
Engagements im Sozialrecht aus Steu
er- oder Beitragsmitteln wurde zwar 
diskutiert, ist aber nich't umgesetzt 
worden60

• 

Bürgerschaftliches Engagement in 
der gesellschaftlichen Sphäre ist nur 
in der Unfallversicherung berücksich
tigt. In der freien Wohlfahrtspflege, 
im Gesundheitswesen, bei öffentlich
rechtlichen Körperschaften und bei 
Religionsgemeinschaften ist es 
pflichtversichert (§ 2 Abs. 1 Nr.9, 10 
SGB VII), bei anderen gemeinnützi
gen Ve.reinen, bei Parteien und' bei 
Vereinigungen des Arbeits- und 
Wirtschaftslebens kann es auf Antrag 
mit freiwilligem Unfallversicherungs
schutz versehen werden (§ 6 Abs. 1 
Nr. 3-5 SGB VII). Eine weiter gehen
de Berücksichtigung im Arbeits- und 
Sozialrecht erfolgt bislang nicht, ob
wohl auch dieses' Engagelnent gesell
schaftlich notwendig ist und den Le-

bens- und Versicherungsverlauf be
einflussen kann. 

4.5. Alter und .Beschäftigung 

Viel diskutiert und erforscht ist der 
Übergang von der Beschäftigung in den 
Ruhestand des Alters. Nach dem Norm
Lebenslauf des Arbeits- und Sozialrechts 
erfolgt der Austritt mit Erreichen der Al
tersgrenze. Doch erweist sich dieses 
Muster als faktisch oft fiktiv und norma
tiv umstritten. Arbeitslosigkeit und tech
nischer Wandel ließen es in den letzten 
Jahrzehnten als Erfolg versprechende 
Strategie erscheinen, dass Unternehmen, 
oft im Einldang mit Politik, Sozialleis
tungsträgern und zum Teil auch den Be
troffenen, den Ruhestand durch Nut
zung von Mitteln des Arbeitsrechts und 
Sozial rech ts vorverlegten. Verm~~den 
wurde so der Aufvvand für einen Uber
gang der älteren,.oft auch gesundheitlich 
eingeschränkten Beschäftigten in eine 
Phase veränderter Anforderungen. Auch 
die vom Gesetzgeber im Sinne eines 
schonenderen Übergangs im Lebenslauf 
konzipierte Altersteilzeit wurde vielfach 
als "Block-Teilzeit" im Sinne des vorzei
tigen Ruhestands genutzt, wobei das So
zialrecht dieses Modell durch Wertgut-

. habenvereinharungen zu uD-terstützen 
vermochte. 

Ist es politisch ·gewollt, den Üb~rgang 
in den Ruhestand faktisch und recht
lich später als bisher vorzunehmen 
und soll dies nicht allein auf I<osten 
der betroffenen Beschäftigten durch
gesetzt werden, müssen diese Mecha
nislnen, auch zusammen mit dem Ein
gehen auf q,ie individuelle gesundheit
liche Situation, neu justiert werden. 
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Einstellungen und Verhalten der meis
ten Arbeitgeber und Beschäftigten 
deuten jedenfalls darauf hin, dass der 
Normal-Lebenslauf und die Erwar
tungen der Menschendaran nicht ein
fach per Dekret zu ändern sind. 

So wichtig die Hinweise auf die demo
grafische Entwicldung der Belegschaf
ten und der Versichertenschaft sind, so 
sehr muss es zu denken geben, wenn 
~!ele B~schäftigte einem späteren 
Ubergang in den Ruhestand ableh
nend gegenüberstehen. Entscheidend 
für solche Einstellungen sind die Er
fahrungen bisheriger Jahrzehnte, in 
denen sich ältere Beschäftigte in vielen 
Betrieben als gering geschätzt und ge
sundheitlich verschlissen und ältere 
Arbeitsuchende als chancenlos auf 
dem Arbeitsmarkt empfunden ha
ben6}. Hierzu müssen Alternativen 
entwickelt werden62. 

Dazu kommt die Vorstellung, "dass 
de~ Normal-Lebenslauf ein impliziter 
Vertrag zugrunde liegt, nach dem ho
he Verausgabung in der mittleren Le
bensphase durch einen gesicherten 
und relativ frühen Ruhestand belohnt 
wird. Soll dieser Vertrag für spätere 
Jahrgänge zugunsten einer längeren 
Lebensarbeitszeit revidiert werden, 
wäre es konsequent, ihnen mehr Frei
heiten während der "Rush-Hour des 
Lebens"63 anzubieten. 

5. Ausblick 
Das Sozialrecht steht seit langem in ei
nem Spannungsverhältnis. Einerseits 
normieren seine Regelungen Lebens
läufe, andererseits ermöglichen sie 
Selbstbesti"mmung und schaffen Op-
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tionen. Ist die Normierung zu detail
liert und starr, kann sie biographische 
Entscheidungen einschränken oder 
verhindern. Insoweit ist auch das gel
tende Sozialrecht stets im Lichte der 
Grundrechte zu betrachten64. Ist die 
Normierung unzulänglich, zu" kom
plex oder widersprüchlich, wird es 
schwer, Biographien zu planen. Adä
quate und ve"rlässliche soziale Siche
rung macht es den Menschen leichter, 
die Risiken eines Arbeitsplatz- oder 
Berufswechsels, einer Existenzgrün
dung oder von Elternschaft zu über
nehmen. Soziale Sicherung sollte er
möglichen, die individuelle Biogra
phie zu gestalten, nicht die Menschen 
umerziehen. Eine Lenkung in Rich
tung "jede Arbeit um jeden Preis((65 hat 
hohe individuelle und kollektive Fol
gekosten. Produktivität und Prt>speri
tät der Volkswirtschaft, Integration 
und I<ohäsion der Gesellschaft und die 
Qualität von Arbeit und Leben dürfen 
nicht aus dem Blick geraten. 

Eine lduge Regulierung wird ver"su
ehen, mit Arbeits- und Sozialrecht 
gleiche und faire Bedingungen für alle" 

" herzustellen, in denen die Lebenssitua
tionen der M"enschen angemessen er
fasst und berücksichtigt werden. Ar
beit, Bildung, Sorge für. andere und 
bürgerschafdiches Engagement bedür
fen geregelter Übergänge und müssen 
im Lebenslauf vereinbar sein. In die
sem Sinne wird es weiter ein Normal
arbeitsverhältnis geben, aber eines, in 
dem es normal ist, verschieden zu ar
"beiten und verschieden zu sein. Dies 
zu sichern ist ein wesentlicher Zweck 
sozialer Bürgerschaft66

• 0 
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Studie 

Jeder fünfte hat private 
Altersvorsorge gekappt 
Wegen der Finanzkrise hat einer Stu
die zufolge bereits jeder fünfte Ar
beitnehmer in Deutschland seine pri-
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vate Altersvorsorge gekappt - mit 
steigender Tendenz.' Demnach haben 
unter allen Berufstätigen 20 (Vor
jahr: 17) Prozent private Vorsorge
verträge gekündigt 'oder reduziert -
unter den über 50-Jährigen sogar 23 
(17) Prozent.. Das geht aus ein.er 
Studie des Instituts für Demoskopie 
Allensbach hervor, die im Auftrag der 
Postbank erstellt wurde. 

Auch die Beträge, die für private 
Vorsorge investiert werden, entwi
ckelten sich rückläufig: Berufstätige 
unter 50 Jahren geben dafür dem
nach iin Durchschnitt gut zwölf Pro-

. zent weniger aus als im Vorjahr. Die 
Studie hat zudem eine schnell wach
sende Ost ... West~Schere zutage geför
dert: Im Osten hätten die Arbeitneh
mer ihre Vorsorgeaufwendungen um 
25 Prozent gegenüber 2009 gekappt. 
),Damit werden in Westdeutschland 
mit 215 Euro heute exakt drei Vier
tel oder fast 100 Euro monatlich 
mehr in die private Altersvorsorge 
. . " Investiert. 

Zugleich wachsen der Studie zufolge 
die Sorgen um ein auskömmliches Le
ben im Alter. "So fürchtet heute mit 37 
Prozent mehr als jeder dritte Berufstä
tige, dass ihm der Staat :wegen seiner 
hohen Verschuldung die ges~tzliche 
Rente im Alter kürzen müssen wird", 
sagte Postbank-Vorstand Michael 
Meyer. "Und mehr als jeder vierte -
exakt 28 Prozent - sieht durch stark 
steigende Preise wegen der Staatsver
schuldung auch den Wert seiner Er
sparnisse zur privaten Altersvorsorge 
in Gefahr." . dpa 
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